
 
          S t a d t  
Bad Lauterberg im Harz 
Fachbereich Innere Dienste  
 
Ladungsdatum: 06.01.2025 

 
 
 

An alle Mitglieder des Ortsrates Bartolfelde ! 
 
 
Zu der am Dienstag, 14. Januar 2025, um 18:00 Uhr, im "Müller's Hofcafé", Bartolfelder 
Straße 41 stattfindenden 9. Sitzung des Ortsrates Bartolfelde lade ich hiermit ein. 

 

T a g e s o r d n u n g: 
 

 

Öffentliche Sitzung: 

 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen 

Einberufung und der Beschlussfähigkeit. 

 

2. Anträge zur Tagesordnung.  

3. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung Nr. 8 vom 

15.08.2024. 

 

4. Bericht der Ortsbürgermeisterin.  

5. Beschlussfassung über die Richtlinie zur Bewirtschaftung der 

Ortsratsmittel (Ortsratsbudget) 

R 102/XVIII 

6. Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2025/2026 und Erlass 

der Haushaltssatzung 2025/2026 sowie Beschlussfassung über 

den Verzicht auf die Aufstellung eines 

Haushaltssicherungskonzeptes 

R 101/XVIII 

7. Mitteilungen der Verwaltung.  

8. Beantwortung von Anfragen.  
 

Anschließend   " E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e ".  

 

 

 
( Willig-Freudenthal ) 
Ortsbürgermeisterin 
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          S t a d t  
Bad Lauterberg im Harz 
Fachbereich Finanzen 

 
 

Sitzungsdrucksache 

R 102/XVIII. Wahlperiode 

Datum:                                                                   06.01.2025 

Aktenzeichen:                                                 I/1.0 

 

  Beratungsfolge                                           Sitzung am           TOP     Ö     N       Ergebnis 

Ortsrat Osterhagen 13.01.2025  X 
 

 

Ortsrat Bartolfelde 14.01.2025  X 
 

 

Ortsrat Barbis 16.01.2025  X 
 

 

Finanz- und Wirtschaftsausschuss 23.01.2025  X 
 

 

Verwaltungsausschuss 28.01.2025  
 

X  

Rat der Stadt 30.01.2025  X 
 

 

 

TOP 
 
Beschlussfassung über die Richtlinie zur Bewirtschaftung der Ortsratsmittel (Ortsratsbudget) 

 

Beschlussvorschlag: 
 

 

Die beigefügte Richtlinie zur Bewirtschaftung der Ortsratsmittel 
(Ortsratsbudget) wird beschlossen. 
 

Begründung: 
 

 
Erstmals mit dem Haushaltsplan 2024 wurden den Ortsräten Barbis, Bartolfelde und 
Osterhagen Budgetmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen.  
 
Vorgaben zum Umgang mit diesen Mitteln wurden bisher nicht getroffen. Dies soll mit 
dem Beschluss über die „Richtlinie zur Bewirtschaftung der Ortsratsmittel 
(Ortsratsbudget)“ nachgeholt werden. 
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In der Richtlinie wird die Höhe der einzelnen Ortsratsbudgets grundsätzlich festgelegt, 
ohne dass dies das Budgetrecht des Rates außer Kraft setzt. Im Rahmen der 
Beschlüsse über die jeweiligen Haushaltssatzungen können abweichende Beträge 
beschlossen werden. 
 
Im Wesentlichen konkretisiert Richtlinie die ohnehin bestehenden gesetzlichen 
Vorgaben (u.a. zur Belegpflicht und den möglichen Verwendungszwecken). 
Vorgegeben werden soll, dass über die Verwendung der Mittel vorab ein 
Ortsratsbeschluss erforderlich ist. 
 
Darüber hinaus wird klargestellt, dass in begründeten Einzelfällen eine Übertragung 
der Ortsratsmittel erfolgen kann. Dies war bisher nicht möglich, da die Ortsratsbudgets 
als freiwillige Leistungen gelten und diese damit grundsätzlich nicht übertragbar waren. 
Mit der Festlegung in der Richtlinie wird die Übertragbarkeit auf Antrag geschaffen. 
 
 
 
  
___________________     ___________________ 
      Bürgermeister              Städt. Rat 
 



Richtlinie zur Bewirtschaftung der Ortsratsmittel (Ortsratsbudget)  
 
 

Präambel 
 
Gemäß § 93 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) sind den Ortsräten die 
Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen, die für die Erledigung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Das 
Recht des Rates zum Erlass der Haushaltssatzung wird hierdurch nicht berührt. Nach § 5 Abs. 5 der 
Hauptsatzung werden den Ortsräten Haushaltsmittel in dem durch die Haushaltssatzung festgelegten 
Umfang als Budget zur Verfügung gestellt. 
 
Der Rat der Stadt Bad Lauterberg im Harz hat in seiner Sitzung am 30.01.2025 die Richtlinie zur 
Bewirtschaftung der Ortsratsmittel (Ortsratsbudget) beschlossen.  
 

1. Allgemeines 
 
Die Ortsräte erhalten in der Verwaltung eine(n) feste(n) Ansprechpartner/in. Diese(r) verwaltet nach 
Absprache mit den Ortsbürgermeisterinnen/Ortsbürgermeistern das Budget und nimmt 
entsprechende Buchungen vor. 
 

2. Höhe der Ortsratsbudgets 
 
Die Ortsratsbudgets werden jährlich in folgender Höhe im Haushaltsplan veranschlagt: 
 
Ortsrat Barbis  2.000 Euro 
Ortsrat Bartolfelde 1.000 Euro 
Ortsrat Osterhagen 1.000 Euro 
 
Das Budgetrecht des Rates bleibt hiervon unberührt. 
 

3. Verwendungszweck 
 
Die Verwendung der Ortsratsmittel erfolgt im Rahmen der in § 93 Abs. 1 Nrn. 1 – 12 NKomVG 
geregelten Zuständigkeit. Es können ausschließlich Maßnahmen umgesetzt werden, die dem 
Ergebnishaushalt zuzurechnen sind. Investive Maßnahmen (z.B. Beschaffungen > 1.000 Euro netto) 
sind somit ausgeschlossen. 
 

4. Verwaltung der Ortsratsmittel 
 
Über die nach Nr. 2 bereitgestellten Haushaltsmittel kann der jeweilige Ortsrat frei verfügen. Bis zur 
Rechtskraft der jeweiligen Haushaltssatzung gelten die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung 
nach § 116 NKomVG. 
 

5. Verwendung der Ortsratsmittel 
 
Die Ortsräte legen durch Beschluss fest, zu welchen Zwecken die Ortsratsmittel im jeweiligen 
Haushaltsjahr verwendet werden sollen. Aufwendungen bis zu einer Höhe von 50 Euro kann die 
Ortsbürgermeisterin/der Ortsbürgermeister ohne vorherigen Ortsratsbeschluss veranlassen. Der 
entsprechende Beschluss ist in der nächsten Ortsratssitzung nachzuholen. Für alle Aufwendungen sind 
Rechnungen oder andere aussagekräftige Belege vorzulegen. 
 
 
 



6. Übertragbarkeit 
 
Die Ortsratsmittel stehen grundsätzlich nur für das jeweilige Haushaltsjahr zur Verfügung.  
 
In Ausnahmefällen ist eine einmalige Übertragung auf Antrag der Ortsbürgermeisterin/des 
Ortsbürgermeisters möglich. Ein solcher Antrag auf Mittelübertragung mit aussagekräftiger 
Begründung ist spätestens bis zum 31.01. des Folgejahres bei der Kämmerei zu stellen. 
 

7. Inkrafttreten 
 
Diese Richtlinie tritt zum Haushaltsjahr 2025 in Kraft. 
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          S t a d t  
Bad Lauterberg im Harz 
Fachbereich Finanzen 

 
 

Sitzungsdrucksache 

R 101/XVIII. Wahlperiode 

Datum:                                                                   06.01.2025 

Aktenzeichen:                                                 I/1.0 

 

  Beratungsfolge                                           Sitzung am           TOP     Ö     N       Ergebnis 

Ortsrat Osterhagen 13.01.2025  X 
 

 

Ortsrat Bartolfelde 14.01.2025  X 
 

 

Ortsrat Barbis 16.01.2025  X 
 

 

Bau-, Umwelt- und Forstausschuss 20.01.2025  X 
 

 

Ausschuss für Soziales, Jugend, 

Schulen, Kultur und Sport 

21.01.2025  X 
 

 

Ausschuss für Tourismus und 

Stadtmarketing 

22.01.2025  X 
 

 

Finanz- und Wirtschaftsausschuss 23.01.2025  X 
 

 

Verwaltungsausschuss 28.01.2025  
 

X  

Rat der Stadt 30.01.2025  X 
 

 

 

TOP 
 
Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2025/2026 und Erlass der Haushaltssatzung 
2025/2026 sowie Beschlussfassung über den Verzicht auf die Aufstellung eines 
Haushaltssicherungskonzeptes 

 

Beschlussvorschlag: 
 

 

Nach Beratungen in den Ortsräten, in den Fachausschüssen, im Finanz- und 

Wirtschaftsausschuss und im Verwaltungsausschuss beschließt der Rat der Stadt Bad 

Lauterberg im Harz die Haushaltssatzung für 2025 und 2026 inklusive des in die 

mittelfristige Finanzplanung 2027 - 2029 integrierten Investitionsprogramms. Weiterhin 

beschließt der Rat der Stadt Bad Lauterberg im Harz gemäß § 182 Abs. 4 Ziffer 3 
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NKomVG, dass für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 kein Haushaltssicherungskonzept 

nach §  110 Abs. 8 NKomVG aufgestellt wird. 

 

Begründung: 
 

 

Der Entwurf des Haushaltsplans 2025/2026 wurde in der Sitzung des Rates am 19.12.2024 

eingebracht. Seitdem steht der Entwurf im Internet auf der Homepage der Stadt Bad 

Lauterberg im Harz unter https://www.badlauterberg.de/buergerservice/verwaltung/haushalt-

und-finanzen zur Einsichtnahme zur Verfügung. 

In den Beratungen in den Ortsräten (Recht zur Stellungnahme zum Haushaltsplanentwurf) 

sowie in den anderen Fachausschüssen können sich Änderungsvorschläge ergeben, die zum 

Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie fortgeschrieben für den Verwaltungsausschuss und 

den Rat in einer Änderungsliste zusammengefasst werden. Der Rat soll die Haushaltssatzung 

2025/2026 unter Berücksichtigung möglicher Änderungen am 30.01.2025 beschließen. 

 

Haushaltsplanentwurf 2025/2026 

Der eingebrachte Haushaltsplanentwurf sieht für 2025 im Ergebnishaushalt im ordentlichen 

Ergebnis Erträge in Höhe von 22.687.400 Euro und Aufwendungen in Höhe von 26.207.700 

Euro vor, er weist somit ein Defizit in Höhe von -3.520.300 Euro aus. Für 2026 sind ordentliche 

Erträge in Höhe von 22.992.600 Euro und ordentliche Aufwendungen von 26.171.300 Euro 

geplant. Das ordentliche Ergebnis 2026 beläuft sich somit auf –3.178.700 Euro. 

Außerordentliche Vorgänge sind in beiden Haushaltsjahren nicht veranschlagt.  

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt beträgt bei Einzahlungen 

in Höhe von 21.779.900 Euro und Auszahlungen in Höhe von 24.811.300 Euro im 

Haushaltsjahr 2025 – 3.031.400 Euro. In 2026 sind laufende Einzahlungen von 

22.175.600 Euro und Auszahlungen in Höhe von 24.766.200 Euro geplant, somit ergibt sich 

ein Saldo von – 2.590.600 Euro. 

Kreditaufnahmen für Investitionen sind in 2025 in Höhe von 2.889.200 Euro vorgesehen. Die 

Kreditermächtigung 2026 beläuft sich auf 331.900 Euro. Diese Kreditermächtigungen bedürfen 

der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht. 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2025 auf 150.000 Euro und für 

2026 auf 1.500.000 Euro festgesetzt. Auch die Verpflichtungsermächtigungen sind 

genehmigungspflichtig, da in den entsprechenden Haushaltsjahren Kreditermächtigungen 

vorgesehen sind. 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite in Anspruch 

genommen werden dürfen, wird auf 3.629.900 Euro festgesetzt. Dieser Betrag ist geringer als 

ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit und damit gemäß § 122 Abs. 2 Niedersächsisches 

Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) genehmigungsfrei. Auf Basis der negativen 

Zahlungsmittelentwicklung nach Finanzhaushalt wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 

für 2026 auf 5.400.000 Euro angehoben. Dieser Höchstbetrag bedarf der Genehmigung der 

Kommunalaufsicht. 

https://www.badlauterberg.de/buergerservice/verwaltung/haushalt-und-finanzen
https://www.badlauterberg.de/buergerservice/verwaltung/haushalt-und-finanzen
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Die Hebesätze für die Realsteuern sind mit Beschluss vom 26.09.2019 in einer 

Hebesatzsatzung festgesetzt worden. Infolge der Grundsteuerreform wurde der die 

Hebesatzsatzung hinsichtlich der Grundsteuer B mit Beschluss vom 19.12.2024 geändert. Der 

Hebesatz der Grundsteuer B wurde auf 320 v.H. (vorher 450 v.H.) herabgesetzt, da sich die 

Summe der Grundsteuermessbeträge deutlich erhöht hat (zum Stichtag 26.11.2024). Die 

Hebesätze der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer wurden nicht geändert. Sie belaufen 

sich weiterhin auf 450 v.H. (Grundsteuer A) und 410 v.H. (Gewerbesteuer). 

Die Wertgrenze für die Einzeldarstellung der wesentlichen Investitionen beträgt weiterhin 

25.000 Euro. 

Die Wertgrenzen in § 7 der Haushaltssatzung für Investitionen von erheblicher finanzieller 

Bedeutung sind ebenfalls unverändert. 

Die freiwilligen Leistungen liegen weiterhin erheblich über der nach dem Zukunftsvertrag 

vereinbarten Grenze von 3%. Durch den im Haushaltsplanentwurf reduzierten Zuschuss an 

die Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH reduziert sich der Anteil der freiwilligen 

Leistungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen aber nicht unerheblich gegenüber den 

Vorjahren. 

Im Übrigen wird auf den Vorbericht mit seinen ausführlichen Erläuterungen verwiesen. 

 

Verzicht auf Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes  

Der Haushaltsausgleich kann in den Haushaltsjahren 2025/2026 nicht erreicht werden. Somit 

wäre grundsätzlich die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich, da das 

Plandefizit nicht über die gebildeten Rücklagen ausgeglichen werden kann.  

Nach Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 17.10.2024 

gelten die Vorschriften des § 182 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 Satz 1 Ziffer 3 NKomVG auch für 2025 

und 2026 fort. Es kann somit per Ratsbeschluss auf die Aufstellung eines 

Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet werden, wenn der Fehlbedarf auf die Bewältigung 

der Folgen des Krieges in der Ukraine zurückgeht. Die Sachverhalte müssen nicht zwar nicht 

exakt bezifferbar sein, dem Grunde nach aber als zutreffend und wesentlich eingeschätzt 

werden. Dies gilt mindestens für die Steigerungen beim Zuschuss an die Stadtwerke Bad 

Lauterberg im Harz GmbH, den erheblich gestiegenen Zuschussbedarf für Kindertagesstätten, 

die erhöhten Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen sowie für einen Teil der 

Personalkostensteigerungen, der auf einem inflationsbedingten Ausgleich beruht. 

Der Rat möge daher beschließen, dass für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 auf die 

Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet wird.  

 
 
 
 
___________________     ___________________ 
      Bürgermeister              Städt. Rat 
 



 

CDU Fraktion Bad Lauterberg 

Vorsitzender Christian Schäfer 

Weinberg 8 – 37431 Bad Lauterberg 

  

  

  

Christian Schäfer 
  

 

  

  

 

  CDU  Fraktion Bad Ltbg| Weinberg 8 | 37431 Bad Lauterberg  

Stadt Bad Lauterberg im Harz 

Herrn Bürgermeister Rolf Lange 

Ritscherstr. 6 

37431 Bad Lauterberg im Harz 

  

  

   

  

  
CDU Fraktion 
Bad Lauterberg im Harz 
   
Vorsitzender 
Christian Schäfer  
Stellvertretende Vorsitzende: 
Thomas Mühl 
Thorben Teyke 
  
Weinberg 8   
37431 Bad Lauterberg  
  
Telefon 0 55 24 – 49 92  
Mobil 0151 – 14 84 38 82  
   
Bad Lauterberg, 14.01.2025  

 
Erhöhung  Haushaltsmittel und Ausschreibung der Straßensanierung 
   
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lange, 
 
für die Beratungen zum Haushalt 2025/2026 stellen wir nachfolgenden Antrag mit der Bitte um 
Beratung und Beschlussfassung im Fachausschuss: 
 
Antrag: Im neuen Haushalt 2025 ist ein Betrag von 400.000 € für Straßensanierungen 
eingestellt. Dieser Betrag soll um 100.000 € auf insgesamt 500.000 € erhöht werden und auch 
für 2026 eingestellt werden. 
 
Die Baumaßnahmen zum Ende des Jahres 2024 haben eine positive Resonanz in der 
Bevölkerung bewirkt. 
 
Die CDU Fraktion beantragt zeitnah die Ausschreibung der folgenden Straßen zur Sanierung in 
2025:  

• Dr.- Bodo-Otto-Straße 
• Oderfelder Straße 
• Lutterstr. (bis zur Einmündung Straße Am Haibek/Weideweg) 

 
Die CDU-Fraktion wünscht für die Straßensanierung ein Rahmenabkommen mit einem 
Tiefbauunternehmen für 2025 und 2026 auszuschreiben und abzuschließen. Dadurch können 
unseres Erachtens bessere Preise erzielt werden und die Kapazitäten wäre gefixt. Ob das 
Vergaberechtlich möglich ist, wäre durch die Verwaltung zu prüfen. Nach unserem 
Kenntnisstand wird das in anderen Kommunen bereits umgesetzt. 
  
Mit freundlichem Gruß   

 



 

CDU Fraktion Bad Lauterberg 

Vorsitzender Christian Schäfer 

Weinberg 8 – 37431 Bad Lauterberg 

  

  

  

Christian Schäfer 
  

 

  

  

 

  CDU  Fraktion Bad Ltbg| Weinberg 8 | 37431 Bad Lauterberg  

Stadt Bad Lauterberg im Harz 

Herrn Bürgermeister Rolf Lange 

Ritscherstr. 6 

37431 Bad Lauterberg im Harz 

  

  

   

  

  
CDU Fraktion 
Bad Lauterberg im Harz 
   
Vorsitzender 
Christian Schäfer  
Stellvertretende Vorsitzende: 
Thomas Mühl 
Thorben Teyke 
  
Weinberg 8   
37431 Bad Lauterberg  
  
Telefon 0 55 24 – 49 92  
Mobil 0151 – 14 84 38 82  
   
Bad Lauterberg, 14.01.2025  

 
Erhöhung  Haushaltsmittel für Einführung Straßenkataster 
   
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lange, 
 
für die Beratungen zum Haushalt 2025/2026 stellen wir nachfolgenden Antrag mit der Bitte um 
Beratung und Beschlussfassung im Fachausschuss: 
 
Antrag: Anschaffung und Erfassung Daten Straßenkataster 2025/2026 
 
Die in 2024 begonnen Straßensanierung sind ein Anfang die Infrastruktur der Stadt Bad 
Lauterberg zu verbessern und erneuern. Um für den Fachbereich und die politischen 
Entscheidungsträger langfristig eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen ist es unerlässlich ein 
digitales Straßenkataster einzuführen. 
 
In diesem Kataster sollen alle Straßen, Brücken, Stützmauern und Treppenerfasst werden. Somit 
ist eine strukturierte Planung von Unterhaltungsmaßnahmen, Prüfungen, Erfassungen von 
Baumaßnahmen Versorgungsträgern (Gewährleistungsprüfung), usw. möglich. 
 
Die Untersuchung des Straßenuntergrundes kann unserer Ansicht im ersten Schritt entfallen 
und kann sukzessive für geplanten Baumaßnahmen im jeweiligen Vorjahr erfolgen. 
 
Auch die Umsetzung des beschlossenen CDU-Antrages „Sachstandsbericht Straßen und 
Brücken“ aus 2015 wäre möglich. 
 
 
  
Mit freundlichem Gruß   

 



Bankverbindung: Sparkasse i.K.Osterode  
IBAN: DE39 2635 1015 0006 0452 31         BIC: NOLADE21HZB 

 

 

                         

 

SPD Fraktion  
im Rat der Stadt Bad Lauterberg 

 
Fraktionsvorsitzender 

 Ingo Fiedler 
Steinweg 14 

37431 Bad Lauterberg 
 05524-8674139  

 mail@ingo-fiedler.de 
 

Bad Lauterberg, den 19. Januar 2025 
 

Antrag zum Doppelhaushalt 2025 / 2026 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lange. 
 
Für die nächste Ratssitzung am 30.01.2025, den Verwaltungsausschuss am 28.01.2025 
und die Fachausschüsse stellen wir nachfolgende Änderungsanträge zum 
Doppelhaushalt mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung. 

Änderungsanträge zum Haushalt 2025 / 2026  

1. Erhöhung des Budgets für den Ortsrat Barbis in Höhe des eingesparten Betrages 
aus dem Vorjahr in Höhe von 1.138 Euro.   
(2024: Budget 2.000 Euro, genutzt 861,41 Euro) 
Haushaltsansatz 2025: 2.000 Euro Erhöhung um 1.138 Euro auf neu 3.138 Euro 
Haushaltsansatz 2026: 2.000 Euro  

2. Straßenausbau „Am Scholben“  

Streichung der Baumaßnahme Nr. 66 Straßenausbau „Am Scholben“.   

 
Mit freundlichen Grüßen   

 
Ingo Fiedler 
Fraktionsvorsitzender 

SPD Fraktion, Steinweg 14, 37431 Bad Lauterberg 

 

 
Stadt Bad Lauterberg im Harz   
Bürgermeister Rolf Lange 
Ritscherstraße 4 
37431 Bad Lauterberg  



Haushaltssatzung 
der Stadt Bad Lauterberg im Harz 

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 
 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat 
der Rat der Stadt Bad Lauterberg im Harz in der Sitzung am 30.01.2025 folgende Haushalts-
satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird 

 

  Haushaltsjahr 

2025 

Haushaltsjahr 

2026 

    

1. im Ergebnishaushalt   

 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   

    

1.1 der ordentlichen Erträge auf 22.687.400 € 22.992.600 € 

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 26.644.000 € 26.694.800 € 

    

1.3. der außerordentlichen Erträge auf 0 € 0 € 

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 0 € 

    

    

2. im Finanzhaushalt    

 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   

    

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.779.900 € 22.175.600 € 

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.247.600 € 25.289.700 € 

    

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 252.000 € 151.600 € 

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.141.200 € 483.500 € 

    

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.892.400 € 1.245.400 € 

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 913.700 € 1.626.400 € 

    

 

festgesetzt. 

 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für das Haushaltsjahr 2025 wird auf 2.614.200 € 
festgesetzt. 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für das Haushaltsjahr 2026 wird auf 331.900 €  
festgesetzt. 
 
  



§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 
150.000 € festgesetzt. 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 
1.500.000 € festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.629.900 € 
festgesetzt. 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.400.000 € 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebe (Grundsteuer A) und für die Grundstücke (Grundsteuer B) sowie die Gewerbesteuer 
sind durch eine besondere Hebesatzsatzung in der z.Zt. gültigen Fassung festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Die Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen in den Teilfinanzhaushalten nach § 4 Abs. 6 KomHKVO wird auf 25.000 € festgelegt. 
 

§ 7 
 

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung nach § 12 Abs. 1 
KomHKVO wird für das bewegliche Vermögen auf 70.000 €, für das unbewegliche Vermögen 
im Bereich Hochbau auf 150.000 € und für das unbewegliche Vermögen im Bereich Tiefbau 
auf 250.000 € festgelegt. 
 
 
 
 
Bad Lauterberg im Harz,  
 
 
 
 
 
Lange 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 

2 



Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025/2026 Stadt Bad Lauterberg im Harz Stand: 29.01.2025

ord. Erträge ord. Aufw. Einz. lfd. Ausz. lfd Einz. inv. Ausz. inv. Einz. Finanz. Ausz. Finanz.

22.687.400 26.207.700 21.779.900 24.811.300 252.000 3.141.200 3.167.400 913.700

Veränderungen durch Haushaltsberatungen

THH Produkt Konto Bezeichnung Begründung

1 61201 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 30.000 30.000

Empfehlung Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Zum Zeitpunkt der Planung des Ansatzes war die Liquidität noch so

hoch, dass davon ausgegangen wurde, frühestens in 2026

Liquiditätskredite aufnehmen zu müssen. Auf Basis der aktuellen

Entwicklung wird es voraussichtlich aber bereits in 2025 zu ersten

Liquiditätskreditaufnahmen kommen. Daher sollte ein Ansatz für

Zinszahlungen für Liquiditätskredite vorgesehen werden.

1 61201 231730 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten -275.000 Empfehlung Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung 2025 wurde versäumt, die

bereits für den Rüstwagen erhaltene Bedarfzuweisung abzuziehen.

3 42402 431500
Verlustabdeckung Stadtwerke Bad Lauterberg 

GmbH
200.000 200.000

Empfehlung VA

Nach Wirtschaftsplan wäre der im Haushaltsplan veranschlagte Betrag

voraussichtlich nicht auskömmlich gewesen, um die Liquidität des

Vitamar bis Jahresende sicherstellen zu können. Daher wurde auf

Antrag der Politik im VA der Ansatz erhöht.

5 36502 431800 Zuschüsse an andere Träger 0 206.300 0 206.300 0 0 0 0

Empfehlung Ausschuss für Soziales, Jugend, Schulen, Kultur und Sport

Der AWO Bezirksverband Braunschweig e.V. und der Ev.-luth.

Kindertagesstättenverband Harzer Land haben zwischenzeitlich

angepasste Haushalts- bzw. Wirtschaftspläne für 2025 vorgelegt. Auf

Basis dieser Pläne erhöhen sich die Zuschüsse zu den

Unterhaltungskosten von Kindertagesstätten anderer Träger. Der

Zuschuss an die AWO für die KIndertagesstätte in Bad Lauterberg steigt

um 191.300 Euro auf 1.014.300 Euro. Ursächlich für diese Anpassung

sind insbesondere angepasste Personalkosten. Für die

Kindertagesstätte in Bartolfelde erhöht sich der Zuschuss um 15.000

Euro auf insgesamt 472.500 Euro. Die Anpassung betrifft

Finanzierungskosten des Krippenanbaus, die im zunächst vorlgelegten

Haushaltsplan nicht enthalten waren.

Veränderungen 0 436.300 0 436.300 0 0 -275.000 0

Neuer Gesamtbetrag 22.687.400 26.644.000 21.779.900 25.247.600 252.000 3.141.200 2.892.400 913.700

-3.956.600 -3.467.700 -2.889.200 1.978.700

Betrag Haushaltsplanentwurf für 2025

-3.520.300 -3.031.400 -2.889.200 2.253.700

Betrag



Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025/2026 Stadt Bad Lauterberg im Harz Stand: 29.01.2025

ord. Erträge ord. Aufw. Einz. lfd. Ausz. lfd Einz. inv. Ausz. inv. Einz. Finanz. Ausz. Finanz.

22.992.600 26.171.300 22.175.600 24.766.200 151.600 483.500 1.245.400 1.626.400

Veränderungen durch Haushaltsberatungen

THH Produkt Konto Bezeichnung Begründung

1 61201 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 60.000 60.000

Empfehlung Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Für 2026 wurden bisher lediglich 10.000 Euro für

Liquiditätskreditzinsen vorgesehen. Dieser Ansatz wird

nach der aktuellen Planung nicht ausreichen und sollte

erhöht werden.

3 42402 431500
Verlustabdeckung Stadtwerke Bad Lauterberg 

GmbH
250.000 250.000

Empfehlung VA

Nach Wirtschaftsplan wäre der im Haushaltsplan

veranschlagte Betrag voraussichtlich nicht auskömmlich

gewesen, um die Liquidität des Vitamar bis Jahresende

sicherstellen zu können. Daher wurde auf Antrag der

Politik im VA der Ansatz erhöht.

5 36502 431800 Zuschüsse an andere Träger 0 213.500 0 213.500 0 0 0 0

Empfehlung Ausschuss für Soziales, Jugend, Schulen, Kultur

und Sport

Der AWO Bezirksverband Braunschweig e.V. und der Ev.-

luth. Kindertagesstättenverband Harzer Land haben

zwischenzeitlich angepasste Haushalts- bzw.

Wirtschaftspläne für 2025 vorgelegt. Auf Basis dieser Pläne

erhöhen sich die Zuschüsse zu den Unterhaltungskosten

von Kindertagesstätten anderer Träger. Der Zuschuss an

die AWO für die KIndertagesstätte in Bad Lauterberg steigt

um 191.300 Euro auf 1.014.300 Euro. Ursächlich für diese

Anpassung sind insbesondere angepasste Personalkosten.

Für die Kindertagesstätte in Bartolfelde erhöht sich der

Zuschuss um 15.000 Euro auf insgesamt 472.500 Euro. Die

Anpassung betrifft Finanzierungskosten des

Krippenanbaus, die im zunächst vorlgelegten

Haushaltsplan nicht enthalten waren.

Veränderungen 0 523.500 0 523.500 0 0 0 0

Neuer Gesamtbetrag 22.992.600 26.694.800 22.175.600 25.289.700 151.600 483.500 1.245.400 1.626.400

-3.702.200 -3.114.100 -331.900 -381.000

Betrag Haushaltsplanentwurf für 2026

-3.178.700 -2.590.600 -331.900 -381.000

Betrag
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N i e d e r s c h r i f t 

 
über die 9. Sitzung des Ortsrates Bartolfelde am Dienstag, 14. Januar 2025, 18:00 Uhr, im 
"Müller's Hofcafé", Bartolfelder Straße 41. 
 
Anwesende: 
 
 
 Mitglieder des Ortsrates Bartolfelde: 
 
 Ortsratsmitglied Eichenberg 
 Stellv. Ortsbürgermeister Große 
 Ortsratsmitglied Liebau 
 Ortsratsmitglied Oberländer 
 Ortsbürgermeisterin Willig-Freudenthal 
 
 Von der Verwaltung: 
 
Städt. Rat Jockisch 
Verwaltungsangestellte Eicke (als Protokollführerin) 
 
 
Die Einladung zur Sitzung erfolgte am 06.01.2025. 
 

T a g e s o r d n u n g : 
 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen 

Einberufung und der Beschlussfähigkeit 
 

2. Anträge zur Tagesordnung  
3. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung Nr. 8 vom 

15.08.2024 
 

4. Bericht der Ortsbürgermeisterin  
5. Beschlussfassung über die Richtlinie zur Bewirtschaftung der 

Ortsratsmittel (Ortsratsbudget) 
R 102/XVIII 

6. Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2025/2026 und 
Erlass der Haushaltssatzung 2025/2026 sowie 
Beschlussfassung über den Verzicht auf die Aufstellung eines 
Haushaltssicherungskonzeptes 

R 101/XVIII 

7. Mitteilungen der Verwaltung  
8. Beantwortung von Anfragen  
 Anschließend   " E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e "    

 
 

- - - - - - - - 
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Beratungsergebnis und Sitzungsverlauf: 
 
TOP Nr. 1 
 
Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Be-
schlussfähigkeit. 

 
Ortsbürgermeisterin Willig-Freudenthal eröffnet um 18:00 Uhr die Sitzung des Ortsrates Bar-
tolfelde und stellt nach der Begrüßung die ordnungsgemäße Einberufung und die Be-
schlussfähigkeit fest. 
 

TOP Nr. 2 
 
Anträge zur Tagesordnung. 

 
Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. Die vorliegende Tagesordnung gilt somit 
als genehmigt. 
 
TOP Nr. 3 
 
Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung Nr. 8 vom 15.08.2024. 

 
Die Niederschrift über die Sitzung Nr. 8 vom 15.08.2025 wird mit 5 Ja-Stimmen genehmigt. 

TOP Nr. 4 
 
Bericht der Ortsbürgermeisterin. 

 
Die Ortsbürgermeisterin hat keinen Bericht abzugeben.  

TOP Nr. 5 
 
Beschlussfassung über die Richtlinie zur Bewirtschaftung der Ortsratsmittel (Orts-
ratsbudget) 

 
Herr Jockisch erläutert die Beschlussvorlage.  
 
Frau Eichenberg erkundigt sich, ob eine Beschlussempfehlung in einer Ortsratssitzung ab-
gegeben werden muss oder ob eine interne Zusammenkunft des Ortsrates zur Empfehlung 
und Anpassung / Übertragung des Budgets ausreicht. 
 
Herr Jockisch erläutert, dass die Maßnahmen grundsätzlich in einer Ortsratssitzung be-
schlossen / geändert werden sollen. Bezogen auf diese Bedenken antwortet Herr Jockisch, 
dass für den Fall, dass absehbar in nächster Zeit keine Ortsratssitzungen stattfinden wer-
den, ausnahmsweise auch außerhalb einer Ortsratssitzung eine Festlegung von Maßnah-
men erfolgen kann. In der nächsten Ortsratssitzung muss dann aber ein nachträglicher Be-
schluss hierrüber erfolgen.  
 
Ortsbürgermeisterin Willig-Freudenthal gibt zu bedenken, dass es im Jahr begrenzte Orts-
ratssitzungen gibt. Sollte man deswegen eine der Sitzungen benötigen, um so etwas zu be-
schließen wäre das wenig zielführend für die Einwohner*innen.  
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Herr Große merkt an, dass geprüft werden sollte ob der Beschluss zur Übertragung nicht 
doch intern beschlossen werden darf. Des Weiteren führt er aus, dass auch bei einer inter-
nen Zusammenkunft ein Protokoll geführt werden kann zur Dokumentation des Beschlus-
ses.  
 
Anschließend empfiehlt der Ortsrat einstimmig mit 5 Ja- Stimmen folgende Beschlussemp-
fehlung:  
 
Die beigefügte Richtlinie zur Bewirtschaftung der Ortsratsmittel (Ortsratsbudget) wird 
beschlossen. 
 
TOP Nr. 6 
 
Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2025/2026 und Erlass der Haushaltssat-
zung 2025/2026 sowie Beschlussfassung über den Verzicht auf die Aufstellung eines 
Haushaltssicherungskonzeptes 

 
Nach kurzer Erläuterung der Beschlussvorlage ergeht einstimmig mit 5 Ja-Stimmen fol-
gende Beschlussempfehlung:  

 
Nach Beratungen in den Ortsräten, in den Fachausschüssen, im Finanz- und Wirt-
schaftsausschuss und im Verwaltungsausschuss beschließt der Rat der Stadt Bad 
Lauterberg im Harz die Haushaltssatzung für 2025 und 2026 inklusive des in die mit-
telfristige Finanzplanung 2027 - 2029 integrierten Investitionsprogramms. Weiterhin 
beschließt der Rat der Stadt Bad Lauterberg im Harz gemäß § 182 Abs. 4 Ziffer 3 
NKomVG, dass für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 kein Haushaltssicherungskon-
zept nach §  110 Abs. 8 NKomVG aufgestellt wird. 
 
 
TOP Nr. 7 
 
Mitteilungen der Verwaltung 

 
Herr Jockisch berichtet in Vertretung für Bürgermeister Lange, dass es noch keine neuen 
Informationen bezüglich des Feuerwehrgerätehauses gibt, ob dort ein Feuerwehrfahrzeug 
untergestellt wird. 
 
Weiterhin berichtet er, dass die Straßenumbenennung für das Feuerwehrgerätehaus noch 
in Klärung ist.  
 
Des Weiteren führt er aus, dass die Planung des neuen Fußweges von der Bartolfelder 
Straße zur Bushaltestelle Bergstraße im Haushaltsplan für 2025 eingeplant wurde. 
 
Weiterhin berichtet er über die geplante Kita Auslagerung zwecks der Anbaumaßnahme der 
Kita Bartolfelde. Eine Gruppe wird zur Kita Barbis ausgelagert. Der Anbau soll begonnen 
werden sobald es das Wetter zulässt.  
 
Des Weiteren erläutert Herr Jockisch, dass es zur Gästebeitragssatzung die Überlegung 
gibt, das Beitragsgebiet für die Gästebeitragssatzung auf die Ortschaften auszuweiten. Er 
bittet den Ortsrat, bei den Vermietern in Bartolfelde ein Meinungsbild hierfür einzuholen.  
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 TOP Nr. 8 
 
 Beantwortung von Anfragen 

 
Herr Oberländer fragt nach, dem Sachstand zur Platzierung eines Pollers / Steins auf dem 
Gehweg beziehungsweise Radweg in Richtung des Feuerwehrgerätehauses. 
 
Ein Einwohner wirft ein, dass er den Gehweg passieren muss um so zu seiner landwirt-
schaftlichen Fläche zu gelangen. Eine andere Möglichkeit gibt es leider nicht.  
 
Herr Wolter erläutert, dass der Stein bereits in den letzten Sitzungen thematisiert wurde. Er 
bittet die Verwaltung zu prüfen, ob in diesem Fall schon etwas veranlasst wurde. Weiterhin 
führt er aus, dass bis dahin kein Stein hingelegt werden soll. Es muss erst geklärt werden 
ob man noch eine andere Möglichkeit der Zufahrt zur landwirtschaftlichen Fläche hat.  
 
 
Anschließend   " E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e ": 

 

 
Anschließend werden einige Einwohnerfragen beantwortet.  

Ende der Sitzung:  18.50 Uhr 
 
 
 
 
Protokollführerin 
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